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Vorwort

Da die berufliche Arbeit einen zentralen Stellenwert im Leben der meisten 
Erwachsenen einnimmt, wirkt sich die Rechtslage im Arbeitsrecht spürbar 
auf den Arbeits- und Lebensalltag aus. Das Arbeitsrecht ist ein Rechtsge-
biet, das ständig im Wandel ist. Der Gesetzgeber reagiert auf neue gesell-
schaftliche Herausforderungen und gestaltet sie mit. 

Die Rechtsgrundlagen im Arbeitsrecht verteilen sich auf zahlreiche Rechts-
quellen wie Gesetze, Tarifverträge und den einzelnen Arbeitsvertrag, aber 
auch europäisches Gemeinschaftsrecht. Durch bloßes Lesen dieser Rechts-
grundlagen erschließt sich die Rechtslage in den seltensten Fällen. Einer der 
Gründe dafür liegt darin, dass das Arbeitsrecht in besonderem Maß durch 
Richterrecht geprägt ist, also durch Gerichtsentscheidungen, die den abs-
trakten Gesetzestext anhand konkreter Fälle interpretieren.

In diesem Buch sind 100 Fragen zum Arbeitsrecht zusammengestellt: klas-
sische Standardfragen einerseits, und andererseits spezielle Fragen, die den 
Pflegebereich betreffen. Für die Neuauflage habe ich das Buch auf den ak-
tuellen Stand gebracht und zahlreiche Fragen eingefügt, die neuere Rechts-
probleme, Rechtsprechungsfälle sowie Gesetzesänderungen aufgreifen, 
z. B. 
• die Einführung der Brückenteilzeit, 
• Änderungen im Mutterschutzgesetz, 
• die Frage nach der Religionszugehörigkeit als Einstellungskriterium 

eines kirchlichen Arbeitgebers, 
• die Frage nach der Umkleidezeit als Arbeitszeit, 
• die Abschaffung bezahlter Raucherpausen.

Dieses Buch richtet sich an Führungskräfte im Pflegebereich und an die 
einzelne Pflegefachkraft im stationären und ambulanten Bereich. Es bietet 
möglichst präzise Auskünfte auf konkrete arbeitsrechtliche Fragen, die sich 
immer wieder stellen.

Frankfurt am Main, im Januar 2019 Martina Weber
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Abkürzungsverzeichnis

Abs. Absatz

AGG Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz

AltPflG Altenpflegegesetz

AP Arbeitsrechtliche Praxis (Rechtsprechungssammlung)

AP BGB Arbeitsrechtliche Praxis zum Bürgerlichen Gesetzbuch 
(Rechtsprechungssammlung)

ArbG Arbeitsgericht

ArbZG Arbeitszeitgesetz

AuR Arbeit und Recht (Fachzeitschrift)

BAG Bundesarbeitsgericht

BAT Bundesangestelltentarif

BB Betriebsberater (Fachzeitschrift)

BEEG Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz

BetrVG Betriebsverfassungsgesetz

BBiG Bundesbildungsgesetz

BUrlG Bundesurlaubsgesetz

bzw. beziehungsweise

DB Der Betrieb (Fachzeitschrift)

ff. fortfolgende

GewO Gewerbeordnung

JArbSchG Jugendarbeitsschutzgesetz

KrPflG Krankenpflegegesetz

KSchG Kündigungsschutzgesetz



16 Abkürzungsverzeichnis

LAG Landesarbeitsgericht

LAGE Entscheidungssammlung der Landesarbeitsgerichte

NJW Neue juristische Wochenschrift (Fachzeitschrift)

Nr. Nummer

NZA Neue Zeitschrift für Arbeitsrecht (Fachzeitschrift)

NZA-RR Neue Zeitschrift für Arbeitsrecht-Rechtsprechungsreport 
(Fachzeitschrift)

OLG Oberlandesgericht

PDL Pflegedienstleitung

PflBG Pflegeberufegesetz

PflegeZG Pflegezeitgesetz

Rn Randnummer

S. Seite

SGB III Sozialgesetzbuch 3. Buch – Arbeitsförderung

SGB IX Sozialgesetzbuch 9. Buch – Rehabilitation und Teilhabe 
behinderter Menschen

SGB XI Sozialgesetzbuch 11. Buch – Pflegeversicherung

TVöD Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst

TzBfG Teilzeit- und Befristungsgesetz



Frage 1:    Muss ein Arbeitnehmer, der einen Termin für  
ein Vorstellungsgespräch wahrnehmen möchte, bei 
seinem aktuellen Arbeitgeber Urlaub nehmen? 

Es kommt darauf an, ob sich der Arbeitnehmer in einem gekündigten oder in 
einem ungekündigten Arbeitsverhältnis befindet. § 629 BGB gewährt einen 
Anspruch auf Freizeit zur Stellensuche. Nach § 629 BGB hat der Arbeitge-
ber nach Kündigung eines dauernden Arbeitsverhältnisses dem Arbeitneh-
mer auf dessen Verlangen angemessene Zeit zum Aufsuchen eines anderen 
Arbeitsverhältnisses zu gewähren. 

Der Anspruch besteht unabhängig davon, ob das Arbeitsverhältnis vonsei-
ten des Arbeitnehmers oder vonseiten des Arbeitgebers gekündigt wurde 
(Erfurter Kommentar zum Arbeitsrecht / Müller-Glöge, § 629 BGB, Rn 3). 
Sucht ein Arbeitnehmer dagegen aus einem ungekündigten Arbeitsverhält-
nis eine neue Stelle, gilt § 629 BGB nicht: Der Arbeitnehmer muss dann bei 
seinem Arbeitgeber Urlaub nehmen, um an Vorstellungsgesprächen, die in 
seiner Arbeitszeit liegen, teilnehmen zu können.

Der Anspruch aus §  629 BGB erfasst nicht nur die Freistellung zur Teil-
nahme an Vorstellungsgesprächen; sie erfasst auch die Teilnahme an Eig-
nungstests, das Aufsuchen einer gewerblichen Arbeitsvermittlung sowie 
das Aufsuchen der Agentur für Arbeit, um der persönlichen Meldepflicht 
nach §  38 SGB  III (Rechte und Pflichten der Ausbildungs- und Arbeitsu-
chenden) nachzukommen.

1   Begründung des 
 Arbeitsverhältnisses 



18 Begründung des  Arbeitsverhältnisses 

Will ein Arbeitnehmer von seinem Anspruch aus § 629 BGB Gebrauch ma-
chen, ist er verpflichtet, seinem Arbeitgeber den Grund und die voraus-
sichtliche Dauer der Freistellung mitzuteilen. Den Namen des Arbeitgebers, 
der den Arbeitnehmer zum Vorstellungsgespräch eingeladen hat, braucht 
der Arbeitnehmer seinem Arbeitgeber nicht zu nennen. Der Anspruch muss 
so rechtzeitig geltend gemacht werden, dass der Arbeitgeber für die Zeit der 
Abwesenheit des Arbeitnehmers Ersatz organisieren kann. Der Arbeitneh-
mer ist nicht berechtigt, mit Verweis auf § 629 BGB einfach der Arbeit fern 
zu bleiben. Die Freizeit zur Stellensuche muss durch den Arbeitgeber ge-
währt werden.

Frage 2:    Hat eine Pflegekraft für die Zeit eines Vorstellungs-
gesprächs bei einem anderen Arbeitgeber Anspruch auf 
Entgeltfortzahlung gegen ihren aktuellen Arbeitgeber?

Das hängt einerseits davon ab, wie lange die Pflegekraft wegen der Teilnah-
me am Vorstellungsgespräch nicht zur Arbeit gehen kann, und andererseits 
davon, ob auf das Arbeitsverhältnis der TVöD anwendbar ist und ob es eine 
einschlägige Regelung im Arbeitsvertrag oder in einer Betriebsvereinba-
rung gibt.

Aus juristischer Sicht ist die Teilnahme an einem Vorstellungsgespräch 
eine vorübergehende Arbeitsverhinderung ohne Verschulden des Arbeit-
nehmers. Für nicht tarifgebundene Arbeitnehmer gilt § 616 BGB: »Der zur 
Dienstleistung Verpflichtete wird des Anspruchs auf die Vergütung nicht 
dadurch verlustig, dass er für eine verhältnismäßig nicht erhebliche Zeit 
durch einen in seiner Person liegenden Grund ohne sein Verschulden an der 
Dienstleistung verhindert wird.« Ist eine Pflegekraft für ein Vorstellungs-
gespräch ein bis zwei Stunden unterwegs, so fällt dies noch unter den Be-
griff »verhältnismäßig nicht erhebliche Zeit«. Unternimmt sie jedoch eine 
Reise von mehreren hundert Kilometern und bleibt sie wegen ungünstiger 
Verkehrsverbindung deshalb zwei Tage vom Arbeitsplatz fern, muss der 
Arbeitgeber überhaupt keine Entgeltfortzahlung leisten, also auch nicht für 
eine Zeit, die noch verhältnismäßig wäre (BAG 20.07.1977 AP Nr. 47 zu § 616 
BGB).



Frage 18:    Handelt es sich bei der Umkleidezeit einer Pflegekraft 
um vergütungspflichtige Arbeitszeit?

Als Umkleidezeit gilt die Zeit, die eine Pflegekraft benötigt, um die Dienst-
kleidung an- und abzulegen. Grundsätzlich handelt es sich dabei um ver-
gütungspflichtige Arbeitszeit, es sei denn, der Tarifvertrag regelt etwas 
 anderes. 

Dies ist die Kurzfassung eines Urteils des Bundesarbeitsgerichts vom 
06.09.2017 (5 AZR 382/16), mit dem das Gericht seine bisherige Rechtspre-
chung zur Vergütung von Umkleidezeiten weiterführt. Die Klage einge-
reicht hatte ein Krankenpfleger eines Kreiskrankenhauses, der von seinem 
Arbeitgeber 464,20 Euro verlangte, weil er an 100 Werktagen durchschnitt-
lich zwölf Minuten pro Arbeitstag mit dem An- und Ablegen seiner Dienst-
kleidung verbracht hatte und diese Zeiten nicht vergütet wurden. 

Das Bundesarbeitsgericht entwickelte folgende Grundsätze zur Vergütung 
der Umkleidezeiten: Beim An- und Ablegen einer besonders auffälligen 
Dienstkleidung handelt es sich um vergütungspflichtige Arbeit. Die Not-
wendigkeit des An- und Ablegens der Dienstkleidung und der damit ver-
bundene Zeitaufwand des Arbeitnehmers – der auch das Aufsuchen der 
Umkleideräume erfasst – beruhen auf der Anweisung des Arbeitgebers zum 
Tragen der Dienstkleidung während der Arbeitszeit. Eine Dienstkleidung ist 
dann besonders auffällig, wenn der Arbeitnehmer aufgrund der Gestaltung 
der Dienstkleidung einem bestimmten Arbeitgeber oder einem bestimmten 
Berufszweig oder einer bestimmten Branche zugeordnet werden kann. An 

3   Arbeitszeit, Ruhezeit, Pause, 
Dienstplan (und damit 
 zusammenhängende Fragen) 
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einer solchen Offenlegung der von ihm ausgeübten beruflichen Tätigkeit hat 
ein Arbeitnehmer kein objektiv feststellbares Eigeninteresse. Ein Kriterium, 
das die Arbeit von der Nicht-Arbeit unterscheidet, ist die Fremdnützigkeit. 

Arbeit ist dadurch qualifiziert, dass sie fremdnützig ist, sie dient also jemand 
anderem als dem Arbeitnehmer. Das Ankleiden mit einer vorgeschriebenen 
Dienstkleidung ist nur dann nicht lediglich fremdnützig und damit keine 
Arbeitszeit, wenn sie zu Hause angelegt und – ohne besonders auffällig zu 
sein – auf dem Weg zur Arbeitsstätte getragen werden kann.

Frage 19:    Wie lang darf eine Pflegekraft nach dem Arbeitszeit-
gesetz höchstens an einem Tag arbeiten?

Nach §  3 Satz  1 ArbZG darf die werktägliche Arbeitszeit der Arbeitneh-
mer acht Stunden täglich nicht überschreiten. Die Arbeitszeit im Sinn des 
Arbeitszeitgesetzes ist die Zeit vom Beginn bis zum Ende der Arbeit ohne die 
Ruhepausen; Arbeitszeiten bei mehreren Arbeitgebern sind zusammenzu-
rechnen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 ArbZG).

Von dem Grundsatz der Höchstarbeitszeit von acht Stunden pro Werktag 
gibt es drei Ausnahmen:
• Die Arbeitszeit kann auf bis zu zehn Stunden verlängert werden, wenn 

innerhalb von sechs Kalendermonaten oder innerhalb von 24 Wochen im 
Durchschnitt acht Stunden werktäglich nicht überschritten werden (§ 3 
Abs. 1 Satz 2 ArbZG).

• Bei vorübergehenden Arbeiten in Notfällen und in außergewöhnlichen 
Fällen, die unabhängig vom Willen der Betroffenen eintreten und deren 
Folgen nicht auf andere Weise zu beseitigen sind, kann die Arbeitszeit 
nach § 14 Abs. 1 ArbZG auf länger als zehn Stunden werktäglich verlän-
gert werden. Beispiel: Überschwemmung

• Bei unaufschiebbaren Arbeiten zur Behandlung, Pflege und Betreuung 
von Personen kann nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 ArbZG ebenfalls von der Grund-
regel des § 3 ArbZG abgewichen werden, allerdings nur an einzelnen Ta-
gen und nur, wenn dem Arbeitgeber andere Vorkehrungen nicht zuge-
mutet werden können.



6   Teilzeitarbeit, Brückenteilzeit 
und befristetes Arbeitsverhältnis

Frage 70:    Ein Arbeitnehmer möchte seine Arbeitszeit reduzieren. 
Welche rechtlichen Möglichkeiten gibt es dafür? 
Welche Vor- und Nachteile sollten bedacht werden?

1. §  8  TzBfG verschafft einen allgemeinen Anspruch auf Teilzeitarbeit 
unter den dort genannten Voraussetzungen (▶ Frage 71: Unter welchen 
Voraussetzungen verschafft § 8 TzBfG einen Anspruch auf Verringe-
rung der Arbeitszeit?). Besondere persönliche Voraussetzungen müssen 
für den Teilzeitanspruch nach § 8 TzBfG nicht vorliegen. Reduziert ein 
Arbeitnehmer seine Arbeitszeit auf der Grundlage des § 8 TzBfG, könn-
te es schwierig sein, die Arbeitszeit wieder zu erhöhen, denn eine Ver-
längerung der Arbeitszeit ist dann nur unter den Voraussetzungen des 
§ 9 TzBfG möglich. Eine Arbeitszeitverringerung auf der Grundlage des 
§  8  TzBfG ist deshalb dann angebracht, wenn der Arbeitnehmer seine 
Arbeitszeit dauerhaft verringern möchte bzw. das Risiko in Kauf nimmt, 
seine Arbeitszeit nicht wieder erhöhen zu können. 

2. Seit 01.01.2019 besteht ein Anspruch auf Brückenteilzeit auf der Grundla-
ge des § 9a TzBfG. Bei der Brückenteilzeit handelt es sich um eine zeitlich 
begrenzte Teilzeitarbeit. Ziel der Brückenteilzeit ist, dass Arbeitnehmer 
freiwillig in Teilzeit arbeiten können, aber nicht unfreiwillig in Teilzeit 
verbleiben müssen. Der Anspruch auf Brückenteilzeit setzt wie der all-
gemeine Teilzeitanspruch aus § 8 TzBfG keine besonderen persönlichen 
Gründe voraus. (▶ Frage 72: Was sind die Voraussetzungen des Anspruchs 
auf Brückenteilzeit nach § 9a TzBfG? ff)

3. §  3  PflegeZG gewährt einen Anspruch auf Teilzeitzeitarbeit zur Pflege 
naher Angehöriger in häuslicher Umgebung (▶ Frage 50: Welche Mög-
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lichkeiten gibt das Pflegezeitgesetz einem Arbeitnehmer, der einen na-
hen Angehörigen in häuslicher Umgebung pflegen möchte?)

4. § 15 Abs. 5 bis 7 BEEG gewährt einen Anspruch auf Teilzeitarbeit während 
der Elternzeit (▶ Frage 67: Unter welchen Voraussetzungen dürfen Eltern 
während der Elternzeit erwerbstätig sein?).

5. Für Beschäftigte im öffentlichen Dienst soll nach § 11 Abs. 1 TVöD auf An-
trag eine geringere als die vertraglich vereinbarte Arbeitszeit vereinbart 
werden, wenn sie 
a) mindestens ein Kind unter 18 Jahren oder 
b) einen nach ärztl. Gutachten pflegebedürftigen sonstigen Angehörigen 
tatsächlich betreuen oder pflegen und dringende dienstliche bzw. be-
triebliche Belange nicht entgegenstehen. Die Teilzeitbeschäftigung ist 
auf bis zu fünf Jahre zu befristen. Sie kann verlängert werden. Der Antrag 
ist spätestens sechs Monate vor Ablauf der vereinbarten Teilzeitbeschäf-
tigung zu stellen.

• Beschäftigte im öffentlichen Dienst, die aus anderen als den in §  11 
Abs.  1  TVöD genannten Gründen eine Teilzeitbeschäftigung wünschen, 
können nach § 11 Abs. 2 TVöD von ihrem Arbeitgeber verlangen, dass er 
mit ihnen die Möglichkeit einer Teilzeitbeschäftigung mit dem Ziel er-
örtert, zu einer entsprechenden Vereinbarung zu gelangen.

Frage 71:    Unter welchen Voraussetzungen verschafft § 8 TzBfG 
einen Anspruch auf Verringerung der Arbeitszeit?

Ein Arbeitnehmer kann nach § 8 TzBfG unter folgenden Voraussetzungen 
verlangen, dass seine vertraglich vereinbarte Arbeitszeit verringert wird:
• Das Arbeitsverhältnis hat länger als sechs Monate bestanden.
• Der Arbeitgeber muss in der Regel mehr als 15 Arbeitnehmer beschäfti-

gen (ohne die Auszubildenden).
• Hat der Arbeitnehmer schon einmal eine Verringerung der Arbeitszeit 

verlangt, kann er eine erneute Verringerung der Arbeitszeit frühestens 
nach Ablauf von zwei Jahren, nachdem der Arbeitgeber einer Verringe-
rung zugestimmt oder sie berechtigt abgelehnt hat, verlangen.

• Der Arbeitnehmer muss die Verringerung seiner Arbeitszeit und den 
Umfang der Verringerung spätestens drei Monate vor deren Beginn in 
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Textform (also per E-Mail, Fax oder Brief) geltend machen. Dabei soll er 
die gewünschte Verteilung der Arbeitszeit angeben. – Es ist empfehlens-
wert, im Antrag möglichst mehrere Varianten zur Verteilung der Arbeits-
zeit anzugeben. Dies erleichtert eine Einigung mit dem Arbeitgeber.

• Wenn betriebliche Gründe nicht entgegenstehen, muss der Arbeitgeber 
der Verringerung der Arbeitszeit zustimmen und ihre Verteilung ent-
sprechend den Wünschen des Arbeitnehmers festlegen. Ein betrieblicher 
Grund, mit dem ein Arbeitgeber einen Teilzeitantrag ablehnen kann, 
liegt nach §  8 Abs.  4  Satz  2  TzBfG insbesondere vor, wenn die Verrin-
gerung der Arbeitszeit die Organisation, den Arbeitsablauf oder die Si-
cherheit im Betrieb wesentlich beeinträchtigt oder unverhältnismäßige 
Kosten verursacht.

Info
Die Tatsache, dass Übergabegespräche beim Einsatz von Teilzeit-
kräften mehr Arbeitszeit erfordern, ist kein geeigneter betrieblicher 
Grund im Sinn des § 8 TzBfG (Arbeitsgericht Mönchengladbach 
30.05.2001 – 5 Ca 1157/01). – Muss für eine Ersatzkraft, die im Fall 
der Bewilligung des Teilzeitwunsches im Umfang von neun Wochen-
stunden eingestellt werden müsste, ein zusätzlicher Dienstwagen 
angeschafft werden, ist dies ein geeigneter Ablehnungsgrund (LAG 
Niedersachsen 18.11.2001 NZA-RR 2003, S. 460).

Einigen sich Arbeitnehmer und Arbeitgeber über eine Verringerung der 
Arbeitszeit und über die Verteilung der Arbeitszeit, so hat der Arbeitge-
ber dem Arbeitnehmer das Ergebnis spätestens einen Monat vor Beginn 
schriftlich mitzuteilen. 

Erhält der Arbeitnehmer nicht spätestens einen Monat vor beantragtem 
Beginn der Teilzeit eine schriftliche Nachricht vom Arbeitgeber – sei es 
eine Bestätigung der Arbeitszeitverringerung, sei es eine Ablehnung des 
Antrags –, tritt die vom Arbeitnehmer beantragte Teilzeit in Kraft (siehe 
§ 8 Abs. 5 Satz 2 und 3 TzBfG). 



Frage 84:    Welche Möglichkeiten zur Beendigung eines 
 Arbeitsverhältnisses gibt es?

Man unterscheidet die Beendigung eines Arbeitsverhältnisses durch einsei-
tige Erklärung einer Vertragspartei und die Beendigung durch Vereinbarung 
beider Vertragsparteien, also Arbeitnehmer und Arbeitgeber.

1. Einseitige Beendigung des Arbeitsverhältnisses
• Kündigung

– Ordentliche Kündigung: Sie wird nach Ablauf der Kündigungsfrist 
wirksam. Die Kündigungsfristen finden sich in § 622 BGB, im Arbeits- 
oder Tarifvertrag. 

– Außerordentliche Kündigung: Sie beendet das Arbeitsverhältnis in der 
Regel sofort und ist nur zulässig, wenn ein wichtiger Grund im Sinn 
des § 626 BGB vorliegt.

• Anfechtung des Arbeitsvertrages
– Der Arbeitsvertrag kann sowohl vonseiten des Arbeitnehmers als 

auch vonseiten des Arbeitgebers angefochten werden, wenn ein An-
fechtungsgrund vorliegt. Klassische Anfechtungsgründe sind falsche 
Antworten des Arbeitnehmers auf zulässige Fragen des Arbeitgebers 
im Vorstellungsgespräch (▶ Frage 3: Welche Fragen sind im Vorstel-
lungsgespräch zulässig?). 

– Beispiel: Eine Bewerberin bei einem ambulanten Pflegedienst be-
hauptet, einen Führerschein für Pkw zu haben. Sie hat aber keinen 
Führerschein.

8   Beendigung des Arbeits
verhältnisses und Möglichkeiten 
der Konfliktlösung, Mediation
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